
Die EZB will die Kreditvergabe
im Euro-Raum ankurbeln und
verlangt deshalb für die Geld-
aufbewahrung bei der EZB von
den Banken einen Strafzins.
Noch vor einigen Jahren war die-
ser Zins deutlich positiv. Einen
Höhepunkt erreichte der EZB-
Einlagenzins im Jahr 2001 mit
plus 3,75 Prozent. Seit Juli 2014

müssen Banken jedoch für ihre
Einlagen bei der EZB zahlen. Da-
mals waren es minus 0,1 Pro-
zent, seitdem ist der Zins immer
weiter gesunken. Der Einlagen-
zins bei der EZB beträgt aktuell
minus 0,40 Prozent. Dieser
müsse bei hohen Summen aus
wirtschaftlichen Gründen zu-
mindest teilweise an die Kunden

weitergegeben werden, erklärte
Ulrich Netzer, Präsident des
Bayerischen Sparkassenver-
bandes. “Das machen inzwi-
schen auch andere Banken so”,
sagte Netzer.
In Bayern gibt es gleich eine

Reihe von Sparkassen, die seit
Kurzem einen Negativzins von
Kommunen verlangen. So for-
dert beispielsweise die Sparkas-
se Nürnberg seit Anfang des
Jahres ein Verwahrentgelt von
minus 0,40 Prozent von Ge-
schäftskunden ab 1.000.000
Euro Einlagen. Auch die Spar-
kasse Bad Tölz-Wolfratshausen
und verlangt seit Januar einen
Strafzins von minus 0,40 Pro-
zent von Kommunen und Ge-
schäftskunden. Firmenkunden,
Kommunen und Vereine, die
mehr als 100.000 Euro bei der
Sparkasse Vogtland – eine Regi-
on im Grenzgebiet der drei bun-
desdeutschen Freistaaten Bay-
ern, Sachsen und Thüringen –
geparkt haben, müssen seit Fe-
bruar 2017 Strafzinsen zahlen.
Die Höhe beträgt auch hier mi-
nus 0,40 Prozent. Die Sparkasse
München Starnberg Ebersberg
verlangt ebenfalls seit Februar
2017 Strafzinsen von institutio-
nellen Anlegern und Bestands-
kunden mit besonders großvo-
lumigen Einlagenveränderun-
gen in den vergangenen Mona-
ten. Ein Durchschnittswert aus
dem Jahr 2015 soll als Freibe-
trag angerechnet werden. Was
darüber hinaus geht, wird mit
0,4 Prozent Zins belastet. Die
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal,
die in der Region rund um den
Starnberger See operiert, ver-
langt seit Januar 2017 ein Ver-
wahrentgeld von minus 0,4 Pro-
zent von Firmenkunden, sofern

deren Einlage einen Freibetrag
von zwei Konten à 200.000 Euro
übersteigt.
In Sachsen bittet unter ande-

rem die Sparkasse Leipzig seit
Januar 2017 Landkreise, Kom-
munen, Verbände und Ge-
schäftskunden ab Einlagen von
500.000 Euro zur Kasse. In
Nordrhein-Westfalen verlangt
die Sparkasse Höxter von ausge-
wählten institutionellen Kun-
den seit Ende 2016 ebenfalls ein
Verwahrentgelt, über dessen
Höhe die Sparkasse mit den be-
troffenen Kommunen und an-
dern institutionellen Kunden ei-
ne individuelle Vereinbarung
trifft. Auch die NRW-Kommu-
nen, die Geld bei der Kreisspar-
kasse Wiedenbrück oder der
Stadtsparkasse Versmold ha-
ben, müssen seit Oktober 2016
einen Zins von 0,4 Prozent auf
Guthaben zahlen. Bei letzterer
findet jedoch eine Prüfung von
Fall zu Fall statt. Doch auch im
Norden müssen Kommunen
und Firmenkunden mit hohen
Einlagen bei der Hamburger
Sparkasse (Haspa) Medienbe-
richten zufolge einen Strafzins
zahlen. Die Höhe des Verwahr-
entgeltes richtet sich dabei nach
dem individuellen Geschäfts-
umfang mit der Haspa.
Als Konsequenz aus den hohen

Gebühren für die Geldaufbe-
wahrung bei der EZB hätten
mehrere Bayerische Sparkassen
auch schon alternativ darüber
nachgedacht, das Geld im eige-
nen Tresor zu lagern und sich
beim Bayerischen Sparkassen-
verband erkundigt, welche versi-
cherungstechnischen Kosten
damit verbunden wären. Bislang
habe aber noch kein Institut da-
mit begonnen, sagte Netzer.
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Sparkassen bitten Kommunen zur Kasse
Reaktion auf Zinstief

(BS/lkm) Immer mehr Kreditinstitute verlangen von Kommunen und anderen institutionellen Kunden sogenannte Verwahrentgelte oder Gutha-
bengebühren für Geld, dass diese auf dem Konto der Banken lagern. Mit dabei sind viele Sparkassen, die die Kommunen jetzt zur Kasse bitten.
Als Grund dafür nennen sie die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

An die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser wer-
den hohe Anforderungen ge-
stellt. Maßgeblich sind dabei
vier Eckpunkte:
• Versorgungssicherheit,
• Versorgungsqualität,
• Nachhaltigkeit  und
• Gewährleistung der Wirt-

schaftlichkeit der Versorgung.
Vielerorts ist die Entwicklung

der Einwohner und Wasser-
mengen rückläufig, was sich
zusätzlich negativ auf die Was-
serversorgung auswirkt. Ei-
nerseits sind damit bei den ak-
tuellen Gebührenmodellen Er-
löseinbußen bei gleichzeitiger
Kostenremanenz verbunden,
was zu notwendigen Gebüh-
renerhöhungen führt. Ande-
rerseits sind der Qualitäts-
standard und die Versor-
gungssicherheit auch bei etwa
prognostizierten weiteren
Rückgängen der Einwohner
und Wassermengen aufrecht-
zuerhalten und die Schwach-
stellen zu beseitigen.
Mit der 189. Vergleichenden

Prüfung untersuchte die Über-
örtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften das Themen-
feld Trinkwasser. Dabei stell-
ten sich nachfolgende Fakto-
ren als erfolgskritisch heraus:
• Um die Wasserqualität nach-

haltig sicherzustellen, sind
Wasserschutzgebiete für die
Gewinnungsanlagen eine
zwingende Rahmenbedin-
gung.

• Kommunen sollten mindes -
tens ein Provisorium für eine
Versorgungssicherheit vor-
halten, um dauerhaft eine
einwandfreie Normalversor-
gung sicherzustellen und zu-
gleich mögliche Risiken eines
Engpasses in der Wasserver-
sorgung auszuschließen. 

• Qualifiziertes Personal kann
mithilfe einer systemati-
schen Schulungsbedarfser-
mittlung sachgerecht aus-
und fortgebildet werden. Sie
ermöglicht eine voraus-
schauende Planung und
dient als Entscheidungs-
grundlage der Qualifikati-
onsmaßnahmen.

• Eine Verdichtung des Ar-
beitsvolumens auf wenige
Wissensträger führt bei ei-
nem Ausfall von Mitarbeitern
dazu, gegebenenfalls die
Wasserversorgung nicht ad-
äquat sicherzustellen. Ein
Ansatz, Engpässe bei der Or-
ganisation der Wissensträger

zu vermeiden, stellt die Inter-
kommunale Zusammenar-
beit dar. In diesem Zusam-
menhang ist es sinnvoll, das
Fachwissen durch eine per-
sonenunabhängige Doku-
mentation und zentrale Abla-
ge sicherzustellen.

• Schadensereignisse sollten
zentral in einer Schadenssta-
tistik dokumentiert und ana-
lysiert werden, um eine wirt-
schaftliche Instandhaltungs-
und Investitionsplanung zu
ermöglichen.

• Der Umfang von Sanierungs-
maßnahmen sollte unabhän-
gig von der Abgrenzung als In-
vestition oder Erhaltungs-
aufwand geplant werden.
Demnach sollte die jährlich
zu erneuernde Netzstrecke
anhand der tatsächlichen
Nutzungsdauer unter Be-
rücksichtigung der Scha-
densentwicklung bestimmt
werden. Zudem sollten die
entsprechenden Sanierungs-
maßnahmen in ein Baupro-
gramm aufgenommen wer-
den und das Investitions-
und Erhaltungsaufwands-
budget innerhalb der Haus-
haltsplanung zugrunde ge-
legt werden.

• Kommunen, die noch nicht
über eine Fernüberwa-
chungsanlage verfügen, soll-
ten zeitnah Nachrüstungen
vornehmen, um die Versor-
gungssicherheit zu erhöhen.

• Neben der Beseitigung von
Defiziten sollten kostende -
ckende Gebühren erhoben
werden. Gebührenmodelle,
die Fixkosten durch einen
verbrauchsunabhängigen
Grundgebührenanteil besser
abbilden, sind zu favorisie-
ren. Zudem sollten die Kom-
munen verstärkt die Möglich-
keit der Beitragsfinanzierung
in Betracht ziehen.
Mehr zum Thema “Trinkwas-

ser III” im Kommunalbericht
2016, Hessischer Landtag,
Drucksache 19/ 3908, S.172  ff.
(unter www.rechnungshof-hes
sen.de)
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Erfolgsfaktoren in der Trinkwasserversorgung
von Dr. Ulrich Keilmann
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